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Zur Sıtuation des Relıgionsunterrichts in
Nıedersachsen

Dıe evangelıschen Landeskırchen in Nıedersachsen en schon im e..
sten Nachkriegsjahrzehnt ihrer Schulpolitik das spätere Wort der EKD-Bıil-
dungssynode dus dem S 958 zugrunde gelegt Dıie Kırche ist einem
freien Dienst einer freien Schule bereıt. Dıie Schule für alle« WarTr dıe
NEUC Konzeption, die en gesellschaftlıchen Kräften, auch den chrıstlıchen,
Entfaltungsraum bieten sollte Im 1955 abgeschlossenen Loccumer Vertrag
wurde diese posıitıve Begegnung zwıschen Staat und Kırche bekräftigt; nicht
dıe Rechtssicherung und -garantıe stand 1mM Miıttelpunkt, sondern das vertrau-
ensvolle Verhältnis freiıer Partner 1m ständıgen espräch. Der Relıgionsun-
terricht WAarTr und ist ach dieser Auffassung als ordentliches eNriaC In e_
ster Linie eine staatlıch-gesellschaftliche Aufgabe, unbeschadet seıner 1N-
haltlıchen Bestimmung ure dıe Grundsätze der Religionsgemeinschaften
(Art W Abs GG) Konsequenz dieser Auffassung, die ıhre Herkunft Von
der lutherischen re VON den ZweIl Regimenten nıcht verleugnet, Wäar
kirchliche Zurückhaltung be1l den Lehrkräften Staatlıch ausgebildete und
gestellte Lehrerinnen und Lehrer erteılen den Religionsunterricht. Nur in
Ausnahme- und Notfällen sollten, WwWIe 6S der 967 erstmals abgeschlossene
Gestellungsvertrag zwıschen Land und Kırchen vorsah, kıirchliche Lehrkräfte
usTalle des Relıgionsunterrichts kompensıieren. Dıe Einsıchtnahme in den
Relıgionsunterricht wurde und wırd In der ege evangelıschen chulauf-
sıchtsbeamten übertragen. iıne stilbildend Eıinrichtung der hannoverschen
Landeskıirche, das Katechetische Amt ıIn Loccum (ab 1965 Reliıgionspädago-
gisches Instıtut), galt mıt seiınen Begegnungen, agungen und Gesprächen
schon frühzeitig als eıspie. für ein produktives partnerschaftlıches Verhält-
NISs zwıschen Schule und Kırche Dıie Schulen ihrerseıts Ööffneten sıch schon
Anfang der 500er Jahre für dıe relıg1onspädagogische Ausbildung der Vıkare,
die eın oblıgatorisches Schulpraktıkum absolvieren mußten. ine solche kır-
chen- und schulpolıtische Konzeption stand 1ImM übrıgen in Wechselwir-
kung mıt den relıg1onspädagogischen Überlegungen und Anregungen Aaus der
Arbeıt der Pädagogischen Hochschulen Deren Vertreter, WwIe z.B Martın
Stallmann und Hans OC erkannten frühzeıtig, dıe 1ImM Gefolge VON
ne0o-orthodoxer eologie und theologischer und polılıscher Abwehrhaltung
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der ekennenden Kırche gegenüber dem NS-Staat entstandene Evangelısche
Unterweisung 1ImM luftleeren Raum laborierte. Sıe en deswegen beı ihren
Begründungsversuchen für den Religionsunterricht chultheorie und -pädago-
gik einbezogen und seınen Welt- und Wırklıchkeitsbezug auf diese Weıise
verstärkt. Seine ewährungsprobe erfuhr dieses Verständnis VO Verhältnıis
Schule-Kırche In der Umbruch- und Reformära Ende der 60er Jahre, als In
der Krise des Relıgionsunterrichts beı der Entwicklung eines themen- und
problemorientierten Unterrichts viele Lehrerinnen und Lehrer. chulauf-
sıchtsbeamte, Fachleute der zweıten Ausbildungsphase der Erarbeıtung
VO  —_ Unterrichtsmaterialien und -modellen, 1C.  inıen und ehrplänen in
Loccum beteiligt In dieser Zeıt entstand auch eın bundesrepublikani-
sches Unikat, der ökumenische Aktionsausschu. Niedersächsischer elı-
gionslehrer dessen Mitglieder alle dreı Jahre VO  —; der Basıs g_
aählt und finanzıell VON iıhr unterstutzt werden. Der ANR nımmt keine Stan-
desıinteressen wahr, sondern vertritt seıt 970 dıe ac des Relıgionsun-
terrichts gegenüber Parteıen, Kırchen, dem Gesetzgeber, der Elternscha
und den Gewerkschaften UrCcC Informationen, Arbeıtstagungen und Gesprä-
che Unausgesprochene Voraussetzung dieser Partnerschaft WAarTr allerdings,

in Schule, Staat und Kırche die rungen einer weltanschaulich
gleichgeschalteten Schule 1im autorıtären Staat noch gegenwärtig und
fast en Beteiligten das Christentum und seın Ethos als rundlage der Er-
zıehung geeilgnet erschienen.

Der Ausschnitt dUusSs dem komplexen Beziehungsfel Staat-Schule-Kırche,
der 1er untersucht werden soll, adt unterschıiedlichen Betrachtungsweli-
SCI1 ein So wiırd dem Relıgionsunterricht seine verfassungsrechtlich Sal;
tierte Posıtion, die qualıtativ gute Aus- und Fortbildung seıner Lehrkräfte
und die vielfältige inhaltlıche und organısatorische Unterstützung und Ab-
sıcherung UrTrC. Rıchtlinien, Lehrpläne und Unterrichtsmaterialien als seıne

attestiert. Dıe andere Auffassung sıeht eine tıefe Krise der Inhalte und
1ele, eine wachsende Indıfferenz der Schüler und deswegen auch erhebliche
Zweiıfel der Lehrer Sınn ihrer Aufgabe als gegeben inıg dürften
sıch alle Beobachter darın se1ın, heute Tradıtionen unterschiedlichster
ihre praägende Wırkung und Verbindlichkei immer mehr verlıeren. Dieser
Tradıtionsabbruc 1Im usammenhang einer gesellschaftlıchen Entwicklung,
dıe häufig mıt den Stichworten Individualisierung, Autonomie und Mobiilıtät
charakterisiert wiırd, wiırkt sıch auf alle Institutionen au  n Ihre ngebote,
Programme und Bekenntnisse reffen auf Adressaten und Miıtglıeder, deren
Identifizierungsbereitschaft und Bındungsverhalten sıch geändert en und
dıe z.B relıg1ös-ethische, aber auch polıtisch-gesellschaftliche TODIeme als
NUT subjektiv relevante und individuell Öösbare Fragen betrachten geneıgtsind. Diese hier 1glıc| angedeutete Binnenseite der Entwicklung ist dıe
Konstante, dıe 6S be1 der Darstellung der Varıablen des nıedersächsischen
Relıgionsunterrichts eachten gılt

Niedersachsen, der Fläche nach zweıtgrößtes Bundesland mıt gut
Mıllıonen Eınwohnern, ist eine VO  —; den Besatzungsmächten geschaffene Ver-
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waltungseıinheıt dıe sıch unterschı  lıche Landesteıle WIC Oldenburg,
Ostfrieslanı und Braunschweig mıt Jjeweıls CIBCHNCH historıschen kulturellen
aber auch kırchlich konfessionellen Tradıtionen integrıieren mußten Seine
demographısche Entwicklung dıe Zahl der Lebendgeborenen 1St Von
130 Jahre 1964 auf etwa Jahre 985 gesunken gılt
1auf die ukun der sozlalen Sıcherungssysteme als besorgniserregend
Indıkator für den sozlalen 1st auch das Bındungsverhalten der CVan-
gelıschen Tısten das UrC Austritt Abwanderung, Dıstanzıerung gekenn-
zeichnet 1St Dıe Anteıle innerhalb der chrıistlıchen Bevölkerung 1eder-
sachsens en sıch zudem entscheıdend verschoben da dıejenıgen Struktur-
daten dıe Zu Schrumpfen der Bevölkerung geen e1ım vangelı-
schen Eınwohneranteil kumulıeren etrug der Anteıl der Evangelıschen
ohne Freikiırchen der nıedersaächsiıschen Bevölkerung 970 noch 7%

1st laut rgebnıs der Volkszählung auf 63,2% gesunken, wäh-
rend der römisch-katholische Bevölkerungsanteıl mıt eweıls 96% konstant
geblıeben ist Die Konfession der Konfessionslosen ist also ständıgem
Wachstum begriıffen, den deutschen Schülern wächst ihr Anteıl als Fol-
SC unterlassener Taufen In der Hannover ihr Anteıl innerhalb
VO ahren Altersjahrgang VOoN auf 17% Mı  erwelılle g1ıbt 6S Lehr-
kollegien denen nıemand mehr Kırche angehört Von diesen Aus-
zehrungserscheinungen sınd alle füntf evangelıschen Landeskirchen auf 11C6-
dersächsischem Gebiet dıe e1Ne Konföderation bılden und VO  —_ denen NUT dıe
Nordwestdeutsch Reformierte keine Flächenkirche 1st gleicher Weıse
WECNnNn auch unterschiedlichem usmalß betroffen In Gebieten dıe Er-
weckungsbewegung des Jahrhunderts nıcht Fuß faßte WIC en-
burg, g1ıbt 6s NUT noch volkskirchliche Restbestände. DiIe insgesamt mäßige
nıedersächsische Kırchlichkeit weılst also noch C1in CIBCNCS Gefälle auf.
dıe Sıtuation des Relıgionsunterrichts VON dieser Entwicklung nıcht abstra-
hıert werden kann, ist CINC Eınsıcht, dıie sıch zunehmend auch den Re-
lıgı1onslehrkräften durchsetzt

ach langen ahren des Lehrermangels mıt ©  em J1efpun. den 700er
ahren hat sıch dıie Schulsıiıtuation Nıedersachsen qu  1  1V entscheidend
verbessert 1C. zuletzt die demographiısche Entwıcklung hat ZUT Senkung
der durchschnittlichen Klassengrößen und allgemeınbiıldenden Schulwesen

rechnerischen Unterrichtsversorgung VO  —_ ber 00% ge Nur
theoretischen Unterricht der berufsbildenden Schulen etrug 987 das

Unterrichtsfehl noch L/ Was etwa Planstellen entspricht Den
größten edar hat hıer nach WIC VOT das Fach elıgıon Obwohl dıe
dıengänge für das Lehramt VOI em rund- und Hauptschulen drastısch
reduziert worden sınd, 986 über Bewerberinnen und Bewerber
aus Nıedersachsen ohne Beschäftigung, 191008 851 wurden als Beamte ı den
allgemeinbildenden Schulen eingestellt.
Schulpolitisch ist Nıedersachsen ıja keineswegs mMONnofon Zu SCINCN Beson-
derheiten gehören 554 Orıjentierungsstufen als Regelschulen für den und

Statistische Beilage Nr ZUIN mts! der EKD 11 VO November 988
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Schülerjahrgang ebenso WIeE dıe kooperatıven und integrierten Gesamt-
chulen Sıe wurden 1ImM chuljahr 987/88 VO  —; 35000 Schülern besucht,
Von ıhnen siınd anztagsschulen mıt gymnasıaler ers Dıe Zahl der
TKTraite en Schulen ist VO rd 3().000 1mM- 956 auf fast 74 .000
1mM chul)J 986/87 gestiegen, für die das Land über Mılhlarden
Personalkosten aufbrachte. ach einer groben chätzung dürften etwa
Lehrkräfte 1im evangelıschen Religionsunterricht er Schularten, -formen
und -stufen tätıg se1in. Eiıngangsvoraussetzung ist für alle die Zugehörigkeit
ZUT evangelischen Kırche 1ne Vokatıo hat in Nıedersachsen nıe DCLC-
ben An den berufsbildenden Schulen und den Gymnasıen ist dıe rbefähi-
Zung aufgrund eines entsprechenden Fachs  1ums Voraussetzung für die Er-
eılung VO  b Relıgionsunterricht. ber auch Lehrkräfte, die entsprechen-
den Weıterbildungsmaßnahmen teılgenommen aben, gehören dieser
ruppe An den übrıgen allgemeınbildenden Schulen nehmen entweder
Lehrkräfte mıt ehrbefähıgung, dıe evangelısche elig1on im Hauptfach S{uU-
dıert en oder als rund- und Hauptschullehrkräfte 1ImM Nachweıisfach,
wıe Lehrkräfte mıt Unterrichtserlaubnis diese Aufgabe wahr
ıne ruppe ist aber 1Im Wachsen begriffen: diejenıgen, die mıt abgelegter
Lehramtsprüfung ohne fachspezıfische Vorbildung sıch beauftragen lassen,
elıgıon unterrichten, und dafür Danz untersch1  iche Motivationen PCI-
sönlıcher und fachliıcher mıtbringen. Solche Motivatiıonen sınd in den
letzten ahren vielTfac. unterstutzt worden Urc eın breıit angelegtes staatlı-
ches Weıterbildungsprogramm, das dıe verheerende Personalsıtuation 1Im Re-
lıg1onsunterricht Zu nlaß nahm, nach friıschen Kräften Ausschau halten
und s1e für diese CuUcC Aufgabe qualıifiziıeren. Im Zusammenhang mıt der
besonders schwierigen Lebenssituation vieler Hauptschüler und den daraus
resultıierenden pädagogıischen Notwendigkeıten hat das Relıgionspädagog1-
sche Institut In LOccum ein besonderes Projekt (»Klassenlehrer e_
teilen Religionsunterricht«), weıl in dieser Schulart eın Fachunterricht und
Fachlehrer abseıts VO normalen Unterrichtskontext Zu Scheıitern verurteilt
wären. Fortbildung und Beratung der Relıgionslehrkräfte allgemeınbiılden-
den Schulen geschehen aber auch Urc eıne NECUC Instıtution, dıe der Fach-
beratung, für dıe In jedem nıedersächsischen SC  laufsıchtskreis relıg10nsdı1-
daktısch besonders qualıifizıerte Lehrkräfte zumındest teılweise freigestellt
worden sınd, die NUnN geme1iınsam mıt ıhren Kolleginnen und ollegen u-
chen, den vielfältigen Problemen des Religionsunterrichts in der säkularısıer-
ten, nachchristlichen Gesellschaft egegnen.
Nun sollte INan angesichts der oben genannten Bewerberzahlen und der ber
00 %ıigen Unterrichtsversorgung meınen, der angel Relıgionslehrkräf-
ten müßte spätestens ab Miıtte der &er Jahre endgültiıg behoben worden se1In.

dem nıcht ist, hat untersch1  iıche ründe, WwWIıe ungünstige Fächer-
kombinationen be1ı Bewerberinnen und Bewerbern, dıe Randstellung des Re-
lıgionsunterrichts und der daraus olgende eTrZiCc der Elternschaft, sıch
auch für dieses Fach einzusetzen und nıcht UT für dıe Fächer, dıe In einer
Schule unverzıchtbar erscheinen, die VON vielen ohl ı1glıc als Zubrin-
gereinrichtung für Arbeıtswe und Sozılialstatus verstanden wiırd. Es hat aber
auch Lehrerkollegien gegeben, dıe meınten, den konfessionellen Religionsun-
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terricht mıt seinen organısatorischen Schwierigkeiten als unbequemes und
überflüssiıges Fach PCT Konferenzbeschluß abschaffen können. Dıies kann
als 1Z dafür gelten, das nıedersächsische Konzept des Religionsunter-
richts als staatlıche Aufgabe dort seine Grenzen geraten ist, Kirche
und chrıstliıche elıgzıon immer mehr den Rang sozlaler, weltanschaulicher
und bildungsmäßiger Selbstverständlichkeiten verloren en und den
Rand des priıvaten und öffentlıchen Bewußtseins geraten sınd.

Von der personellen Zurückhaltung der evangelıschen Landeskıirchen
WAarTrT schon dıie Rede eren Pastorinnen und Pastoren können ZWaäal ufgrund
des Gestellungsvertrags unterrichten, sınd aber nıcht 1Im ahmen ihres
Dienstauftrags dazu verpflichtet und zudem in den angen ahren des
Pfarrermangels mıt Vakanzvertretungen überlastet. So sınd dıe Kırchen VOT
em dort personell prasent, in großen Schulsystemen der Religionsun-
terricht NUT noch In chwundform existiert, Was VOTLI em für Berufsschu-
len, aber teilweise auch für Gymnasıen zugetroffen hat und och zutrıifft
Der Gestellungsvertrag bietet den Kırchen dıe Möglıchkeıit, staatlıche Lehr-
Ta mıt Lehramtsprüfung vorübergehend auf kırchlichen Stellen plazıe-
recn, dıe dann als Relıgionslehrer tätıg werden. Dies geschieht VOT em
dort, beı kompletter Unterrichtsversorgung elıgıon nıcht erteiılt werden
kann, weıl alle Planstellen In einer Schule aCcCNlıc. anders besetzt sınd. Im
Augenblıck sınd dıes gul nebenberuflich und hauptberuflıch angestellte
Lehrkräfte Daneben gıbt 6S in en nıedersächsischen Landeskirchen
Planstellen für den Relıgionsunterricht Gymnasıen, die VO  —_ Schulpastorin-
NnNenNn und -p in der ege für einen Zeıtraum VOoONn bis ahren be-

werden. Sıe sınd neben dem Religionsunterricht mıt einem Drıttel ıhrer
Tätigkeıt für Schülerseelsorge, Freizeıtmaßnahmen, relıg1onspädagogische
Arbeıtsgemeinschaften und dıe Verbindung zwıischen Schule und Kırche
ständıg. twa 150 kırchliche Lehrkräfte erteılen in der hannoverschen Lan-
deskirche bıs Wochenstunden nebenamtlıch Relıgionsunterricht, VOT al-
lem In den allgemeınbiıldenden chulen
Über Stellen sınd für den Relıgionsunterricht Berufsschulen vorhan-
den, dıe VO Pastoren und Dıakonen besetzt sınd. Allerdings ist das NUT eın
Tropfen auf den heißen Stein, WI1IeE die 988 VO Nds Kultusministerium
VOTSCHNOMMENEC Sondererhebung ZUT Situation des Religionsunterrichts be-
rufsbildenden Schulen beweilst: Danach beträgt das Gesamtfehl in der Un-
terrichtsversorgung für mehr als 200.000 evangelısche Schüler INn en
Schulformen, In denen Relıgionsunterricht vorgesehen ist, über 65% }
4C etwa Abmeldungen sınd hıer das Problem, sondern 6S fehlen die AnN-
gebote, weıl viele Schulen und auch dıe Wıiırtschaft seıt jeher der berufliıch-
fachlichen Qualifizierung höchste Priorität einräumen und den Relıgionsun-
terricht als Abfallprodukt kirchlicher Sonderinteressen mıißverstehen wollen
Weıiıl das Fach elıgıon VON der schulıschen Konstellatıon, VO ıma im
Kollegıum, VO Verständnıis der Schulleitung und natürlıch auch Von der

Sondererhebung: Religionsunterricht Oiffentlichen Berufsbildenden Schulen 908®
Hektografiertes Manuskript des Niedersächsischen Kultusministeriums.
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Qualıität der TKraite entscheidend abhängig ist, wırd vielerorts versucht
und das gılt für alle Schularten UrCcC Gespräche und Treffen mıt CcCNhulle1-
tern, Schulaufsichtsbeamten, Lehrerkollegıien ZU[r Klımaverbesserung be1-
zutragen, auf die schulpädagogısche und gesellschaftlıche Relevanz des Fa-
ches hinzuweılisen und auf diese Weıse 1im espräc ZUuT ehebung VO  — efi-
zıten beizutragen. elıgıon gehö eben nıcht mehr Zu bürgerlichen Stan-
dard und den Bıldungsvoraussetzungen der rer und der Aufsıchts- und
Verwaltungsbeamten.

Als ordentlıches Lehrfach konkurriert der evangelısche Religionsunter-
richt mıt dem MD Abs eingerıchteten religionskundlichen
Unterricht, der sıch auf einen Vertrag des es Nıedersachsen mıt der
Freirelig1ösen Landesgemeinschaft stutzt und eın Anmeldeunterricht ist Der
Ersatzunterricht » Werte und Normen« gılt für diejenigen, die sıch VO kon-
fessionellen Religionsunterricht abgemeldet und ZU relıg1onskundlıchen Un-
terricht nıcht angemeldet aben, desgleichen für dıe Schüler, diıe keiner Re-
lıg1onsgemeınschaft angehören. Eın Erlaß des Nds Kultusministers VO
24  V 1982 hat dıe Vıelzahl VO  —_ Bestimmungen in den einschlägıgen Erlassen
VOoNn 1967 biıs 982 geordnet, für Lehrerkollegien und Schulleitungen über-
sıchtlıch zusammengefaßt, der Rechtsunsicherheit oder -unkenntnıis, der
ıllkür und wachsenden Gleichgültigkeit gegenüber dem ordentlıchen Lehr-
fach elıgıon sSOWIle seiner Ungleichbehandlung 1mM ahmen der langg'ährigenUnterrichtskürzungen wenıgstens auf der Erlaßebene begegne

Von onsolıdıerung und Verbesserung der außeren Bedın in den
Schulen spricht der üngste Bericht des Nds Kultusministers. Dazu gehö
dıe Reform der Reform der gymnasıalen Oberstufe mıt einer Gewich-
tung der Fächer, dıe allerdings dıe rechtliche ellung des Relıgionsunter-
richts und anderer »kleiner« Fächer weıter ausgehöhlt hat und dıiskrımıinıe-
rende Regelungen für Schüler mıt elıgıon als Prüfungsfach vorsieht, dıe
nach WIE VOT Zwel ‚Zusatzkurse« 1Im Aufgabenfel belegen mMmussen Dıes
hat inzwıschen einem 50 %ıgen Rückgang der Relıgionsprüfungszahlen
gC eıtere Erschwernisse für das Fach elıgıon stehen UrCc. die ET-
höhung der Zahl der Pfilichtkurse bevor. Vor em fallen aber den Be-
gr Konsolıdierung dıe Rahmenrichtlinien für dıe Mehrzahl der Fa-
cher In den allgemeınbıldenden Schulen, auch für das Fach elıgıon.
Dıe Rahmenrichtlinien en 984 einen Mındestkanon der 1ele und
Inhalte für Zzwel Drıttel der Unterrichtszeıit festgelegt einschlıeßlic der d1-
daktiıschen Gesamtkonzeption für das jeweılıge Unterrichtsfach Dıies hat den
ANR einer Stellungnahme 1im IC auf die Hauptschule eranlaßt In iıhr
werden dıe Rıc  inıen als wirklıchkeits- und schulfremd charakterıisıert, weiıl
s1e dıe kirchlichen Bındungen VON Lehrern und Schülern festigen wollen, das

Bestimmungen ber den Religionsunterricht, den religionskundlichen Unterricht und den
Unterricht » Werte und Normen«, Nıedersächsisches Schulverwaltungsblatt (1982)
5 Sekretariat  1988 der Kultusminister der Länder (Hg.) Kulturpolıitı der Länder 5-1 Bonn
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Nıcht-Verhältnis der Hauptschüler Kırche Glaube und elıgıon ıhrer
dogmatıschen Gestalt überhaupt N1IC berücksichtigen solche Themen aber
dıe Interesse wecken könnten zugunsten des Themenftfeldes Bıbel-Christen-

m-Kiırche stark einschränken ach Meınung vieler Relıgionslehrer sınd
solche Versuche erneuten Verkirchlichung und amlıt der eKoniTies-
sıonalısıerung des Relıgionsunterrichts ZU cheıtern verurteilt jedoc) paS-
SCIH SIC dıe Landschaft Eın ic auf dıe vielfältigen E  rungen

des Berufsschulreligionsunterrichts mıt SCINECEM ex1istentiell sozlal-
ethıschen Ansatz hätte genugt dıe olchen Rıc!  inıen zugrunde lıegen-
den theologısch kırchlichen und relıgı1onsdıdaktıschen Annahmen und In-
tentionen inzwıischen für obsolet halten Dıe erwähnte Konsolıdierung
der Schulpolitik we1ıß sıch andererseıts auch dem technıschen Fortschriutt VCI-

pflichte: Mıt der Errichtung VO  — regıonalen Computerzentren und VCI-
stärkten hrerfortbildungsmaßnahmen 1St das orhaben » Neue Technolo-
SICH und Schule« begonnen und weıtergeführt worden dıe Integration

informations- und kommunıikationstechnologischen Grun  ıldung dıe
bestehenden Fächer erreichen omputer und Mındestkanon als polare
Merkmale des vorherrschenden »Konservatıyısmus EWeEZUNG« (Günter
aus spiegeln auch der Schulpraxıs C1INC Geıisteshaltung wıder dıe kon-

Wertbegriffe mıft der Bereıutscha und ahıgkeıt umstürzenden
Neuerungen sowohl der Wiıssenschaft und Technık als auch beı den
allgemeınen Lebensgewohnheıten verbındet

® Dıe rage lautet ob auf diıese Weıise das OIfentlıche Schulwesen dazu
beiıtragen kann »Daseinswissen mıt Wertorientierung und Zukunftshoffnung

vermitteln« J C1INeC solıdarısche Erneuerung tıefgreifenden
Umbruchssıituation ermöglıchen elche kann €]1 der Relıgi0ns-
unterricht spielen? Seine iNNEIC Ist VO  — der außeren Sıtuation nıcht tren-
NCN Eın 1C auf dıe Teilnahmezahlen evangelıschen Relıgionsunter-
richt obwohl das statıstische Materı1al NUT Durchschnittsergebnisse hefert
und ohl auch der letzten Prazısıon ermangelt erg1ıbt das olgende Bıld
In den Grundschulen er Regierungsbezırke Nıedersachsens werden Werte
Von ber 90% erreicht auch dıe Sonderschulen reichen diese ahlen her-

In den Hauptschulen etragen dıe ahlen 84 % den Realschulen sınd
6S 8 ] A In der Sekundarstufe der Gesamtschulen nehmen 75 % der CVall-
gelıschen Schüler Relıgionsunterricht teıl der Sekundarstufe der
Gymnasıen sınd 6S 191088 59% Diıe Orıijentierungsstufen sınd dagegen gut VCI-

egen der Mangellage Gymnasıum g1bt 6S für den folgenden elı-
gıonsunterricht der Sekundarstufe I1 gewlissermaßen keinen relıg1ösen
Vorlauf der Relıgi0onsunterricht mıt den den Stundentafeln vorgesehe-
NCN Wochenstunden erteilt worden ist oder WIC vielerorts üblıch gekürzt
mıt Wochenstunde geht aQus der Statistik nıcht hervor

Geißler, Indikatoren der Veränderung, Zukunft der Kırche, Nr l‚ Loccumer TOTO-
73/1985, Loccum

ledersächsischer Kultusminister (Hg Statistik der allgemeinbildenden Schulen ı j1eder-
sachsen anı chuljahr 986/87 Hannover 1987
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Was dıe Innenseite betrifft, feststehen, dıe Kontinuität elıg1ö-
SCT Sozıialısation längst abgebrochen ist Das Christentum ist gewissermaßen
eine Fremdrelıgi0n geworden. Das Bewußtsein, 6S volkskirchliche AB
sammenhänge, ngebote und auch Wertsetzungen g1bt, ist in der Jungen Ge-
neration aum noch vorhanden. ber die Fragen der Relıgionslehrerinnen
und -lehrer richten sıch z.B auch die Gemeiinden. Fiınden relıg1öse und
moralısch-ethische Fragen, dıe Im Relıgionsunterricht angesprochen werden,
In der Kırche und ihren Gemeıininden überhaupt och eın Praxısfeld? Ist der
rıngen notwendıge Anwendungsbezug des aC. och gegeben? Im Zuge
der Umstrukturierung des Schulwesens großen Systemen mıt weıten
Schülereinzugsbereichen sınd allerdings die Kırchengemeinden als möglıche
Bezugs- und Ansprechpartner hoffnungslos 1INs Hıntertreffen geraten. Schulıi-
sche und kırchliche renPassch nıcht mehr zueinander. ber auch ImM
Bewußtsein der Kırchenmitglieder VO  —_ der Bedeutung des Relıgionsunter-
richts in der Volkskirche ist e1in ZUT Passıvıtät und Indıfferenz einge-
treten trotz mancher Beratungen und Verlautbarungen der landeskirchlichen
Synoden.
Eın Bıld der inneren Entwicklung zeichnet die 1989 erschienene Arbeitshilfe
für den evangelıschen Religionsunterricht Gymnasıen: »Die Schüler

Jugend ohne Gott?« $ Dıe Beobachtung augenfällıger Schwunderscheinun-
SCH beı Schülern, ern und In den Kollegien, die allesamt mıt dem Ver-
blassen christlıcher elıgıon in den Famıiılıen und der Offentlıc  eıt IM-

menhängen, führt hıer dem Schluß, dıe gesellschaftlıchen und kultu-
relilen Trends ungeachtet er fac!  ıdaktıschen Bemühungen und des Enga-
gements des einzelnen Lehrers eiınen Aushöhlungsprozeß in Gang gesetzt ha-
ben, dem der Relıgionsunterricht in seıner jetzıgen Gestalt auf Dauer e_

lıegen muß Es ist natürlıch verständlıch, dıe Relıgionslehrerinnen und
-lehrer in einer olchen Sıtuation, dıe für viele Isolıerung bedeutet und
Standvermögen rfordert, nach ihrem Aufitrag, iıhrer und nıcht zuletzt
nach ıhrem eigenen Verhältnis Kırche und Glauben weıtaus intensiver als
er fragen Eın Relıgionsunterricht erna| VOoONn christliıcher LebenspraxI1s
und kirchlicher Bındung der Unterrichtenden er VO  —_ vielen für selbst-
verständlıc gehalten verlöre dıe letzte Glaubwürdigkeıit. Die nforderun-
SCH des achs, der beı den Schülermotivationen en immer
staärker dazu gefü der Unterricht dıe Person gebunden ist und
seıne normatıve ast VO den Lehrerinnen und Lehrern alleın
werden muß el oft eher defensiv als Offensiv reagliert wiırd, scheınt
verständlıch, hat aber auch Wıderspruch In den eigenen Reihen herausgefor-
dert „Mich argert«, hat 6r eın Beratungslehrer formulıiert, »d der
Relıgionsunterricht vielen Schulen ein Schattendaseıin führt Warum
eigentlıch mangelt 6S gerade den Religionslehrerinnen und Relıgionslehrern

Selbstbewußtseın, WENnN 6S ihr Fach geht?!«

OO  OO  y& Bergau e AevRU(H) 47/1989
Zat ach Aktionsausschuß Niıedersächsischer Relıgionslehrer, Rundschreiben Nr 2 $

Langenhagen 1987, 10f.
Zu digsem schn! sel auch verwiesen auf die empirische ntersuchung Von en, Der
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Von einer Märtyrerrolle der Religionslehrkräfte kann trotzdem nıcht die
Rede se1n, dazu ist ıhre reıiıhnel gr0ß, eiıne einschränkende Kontrolle ist
In der Schulpraxıs nıcht vorhanden. uch dıie Rıc!  iınıen blıeten Interpreta-
tiıonsspielräume für nıchtdogmatıische Auffassungen, kompetenten Ge-
sprächspartnern in der Schule herrscht allerdings ange Hat dıe Kırche,
dıe den Religionslehrern auf der amtlıchen ene überhaupt nıcht egegnet,

den entscheidenden Stellen pädagogısche Fachleute? Dıe frühere Meı1-
nungsführerscha und pädagogısche Kompetenz des Relıgionspädagogischen
Instituts OCCUM mıt seiınen vielen Dienstleistungen für dıe didaktıiısche Pra-
X1S besteht ach Auffassung vieler Religionslehrerinnen und -lehrer nıcht
mehr. Dort domiıinıeren seıt eıt dıe Fachwissenschaften und nıcht
mehr die Relıgionsdidaktık. 6S auch anders geht, bewelılst dıe Arbeıt des
Religionspädagogischen Amtes In Braunschweig, NUuTr mıt Zzwel hauptamtlı-
chen Fachleuten besetzt, dessen regionale Fortbildungsangebote immer leh-
ICI- und unterrichtsnah starken Zuspruch fiınden
Gesellschaftlıcher und der Vereinigungsprozeß der beiden deutschen
Staaten fordern NEUE Überlegungen heraus, dıe sowohl dıe Inhalte und ihre
Begründung als auch den rechtlich-organisatorischen ahmen des Religions-
unterrichts betreffen Auf seıten der Schüler scheıint im Augenblick die S1-
tuatiıon dadurch gekennzeıchnet se1n, Junge Menschen ZWAaTl ahrun-
SCH machen, aber nıcht begrifflich reflektieren wollen Theorieskepsıs,
Zweıfel vorausschauender Planung und Fortschrittsmißtrauen pragen
weıthın das intellektuelle 1ma Wıderspruch und Krıtık gehören nıcht mehr

den Vorzuüugen des Religionsunterrichts, vielmehr wächst aufgrund einer
mißverstandenen postmodernen Gleich-Gültigkeıit er ertsetzungen, Ur-
teıle und Anschauungen dıe Gleichgültigkeıit beı Jungen Menschen. ber die
ex1istentiellen Fragen bleiben, und auch dıe Sehnsucht nach Verbindlichkeıit,
Orientierung und glaubwürdiger LebenspraxIı1s beı immer och vielen Schü-
lerınnen und Schuülern ist offensıichtliıch elche theologisch verantworteten
Sprach-, USCTUuCKS- und Lebensformen können Fragen aNnTrecSch und Ant-

bereıtstellen”? ber die geistig-kulturelle Sıtuation zwingt auch der
rage, WwWI1Ie 6S überhaupt weıtergehen soll Ist der Relıgionsunterricht be1
fortschreıitender Säkularısıerung und dem sıch abzeichnenden Miınderheitssta-
{us der evangelıschen T1sSten er reC  iıchen Absıcherung überhaupt

halten? Was trıtt seiıne Stelle? uch In Nıedersachsen g1ibt dafür bıs
Jetzt keine Antworten weder VON der Kırche och VO Staat

Dieter Aschenbrenner ist Professor 1mM Fachbereic! Religionspädagogik der Evangelischen
Fachhochschule Hannover.

evangelısche Religionslehrer 1Im Spannungsfeld Von Schule und elıgıon, Neukirchen-Vluyn
1987, die methodisch VOrbD1I  1C] ist, und auf eige und 1D  W, Religionslehrersein
eute Empirische und theoretische Überlegungen Religionslehrerscha: zwıischen Kırche und
aat, Münster 1988 el Darstellungen ezıiehen sıch auf Niedersachsen.
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